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 Veröffentlicht am 26.11.1996

Norm

MRG §1 Abs1

Rechtssatz

Ob ein über eine Neben äche abgeschlossener Bestandvertrag mit dem - früher begründeten - Hauptmietverhältnis

eine Einheit im Sinne des § 1 Abs 1 MRG bildet, hängt ausschließlich vom Parteiwillen ab.
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